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Weiter sollte bestimmt werden, daß ein Institut, das einen
Globalzuschuß erhält, nicht nur einer Rechnungskontrolle, son¬
dern auch einer sachlichen Leistungskontrolle unterliegt. Hierzu
müßte es durch periodische Berichte über seine Gesamtarbeit
Rechenschaft geben. Die Leistungskontrolle setzt ein verant¬
wortliches mit Wissenschaftlern besetztes Organ voraus, das
die Qualität der Arbeitsergebnisse beurteilt und damit über
die Zweckmäßigkeit in der Verwendung der Mittel wacht. Dafür
kämen z. B. fachlich gegliederte Ausschüsse, die im Zusammen¬
wirken mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft einzusetzen
wären, in Betracht. Auch bestehende fachkundige Ausschüsse,
wie die Atomkommission, könnten diese Aufgabe leisten.
Ebenso ist denkbar, daß sich die Institute — etwa nach dem
Vorbild der Deutschen Gesellschaft für Flugwissenschaften —
zu einer Art von „Prüfungsverband" zusammenschließen.
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IV. 3. Abschluß von Forschungsverträgen

Ist eine staatliche Stelle an bestimmten Forschungsarbeiten
interessiert, so sollte sie diese Arbeiten nicht wie bisher vor¬
wiegend durch Einzelzuschüsse, sondern in erster Linie durch
Abschluß von Forschungsverträgen finanzieren. Forschungs¬
verträge ermöglichen eine längerfristige Bindung beider Teile
und erlegen beiden Teilen klare Verpflichtungen auf; zugleich
erlauben sie, auch die Finanzierung einer wegen der For¬
schungsarbeiten notwendig gewordenen Ausweitung des Grund¬
bedarfs zu klären. Bei der Fassung von Forschungsverträgen
ist darauf zu achten, daß die Freiheit des einzelnen Forschers
und des Instituts gebührend respektiert wird.

Ferner eröffnen Forschungsverträge die Möglichkeit, dem Insti¬
tut die Nutzung von Einrichtungen, Apparaten usw. angemessen
zu vergüten. Das muß insbesondere geschehen, wenn der For¬
schungsvertrag nicht — was jedoch die Regel sein sollte —
mit dem Institut, sondern mit einem in dem Institut tätigen
Forscher abgeschlossen wird. In letzterem Fall sollte der Ab¬
schluß des Vertrages dem Institut in jedem Einzelfall mitgeteilt
werden.
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IV. 4. Finanzierung durch Einzelzuschüsse

Die bisherige Methode der Finanzierung durch Einzelzuschüsse
wird vermutlich weiterhin, vor allem im Bereich der Geistes¬
wissenschaften, Bedeutung behalten, wo, anders als bei der
angewandten naturwissenschaftlichen Forschung, für Vertrags-
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